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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn da5 

, -, ,,,,,- 1 

.... _._ .. ;dly g_~cf~ 
Prä5idium de5 Nationalrate5 

Parlament 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

r, ~ ,-v .... 
!_ .. '».1". 

~ ':~ 
~ "-,\ 

1 8. No v. f992 !4:u" 
·/;~];1·~/c 
Wien, am 9.11.1992 

Un5er Zeichen: 
S-1092/N 

DurchwahL : 
479 

BetreFF: EntwurF eines Besch~Ftigungssicherungsgesetzes 

Die Pr~sidentenkonFerenz der Landwirtschaf-tskammern b'ster-

reichs beehrt sich J dem Pr~sidium des NationaLrates die 

beiliegenden 25 RbschriFten ihrer StelLungnahme zum EntwurF 

eines Bundesgesetzes" mit dem das RrbeitsmarktFöräerungsge

setz J äas RrbeitsverFassungsgesetz unä äas Rusl~nderbe

sch~Ftigungsgesetz ge~näert werden" mit äer Bitte um Kennt

nisnahme zu Uberreichen. 

FUr den GeneraLsekret~r: 

gez. Dr. 5chuberth 

25 Beilagen 
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PRXSIDENTENKONFERENZ 
'DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Bundesministerium für Rrbeit und 
50ziales 

5tubenring 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/5chreiben vom: 
34.401/6-3a/92 8.10.1992 

Wi eo, am 9. 11. 1992 

Unser Zeichen: 
5-1092/N 

Durchwahl : 
479 

Betreff: Entwurf eines Besch~ftigungssicherungsgesetzes 

Die Pr~sidentenkonfer'enz der Landwirtschaftskammern dster-

reichs beehrt sieh, äem Bunäesministerium fOr Rrbeit und 

Soziales zum vorliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes~ 

mi t dem äßs Rrbei t smark t föräerungsgeset zJ das Rrbei t sver·

fassungsgesetz und das Ausl~nderbesch~ftigungsgesetz ge~n

der t werden (BescI7~ ft igungssi cherungsgese tz - B56) foL genäe 

Stellungnahme zu übermitteln: 

Grunds~tzlich ist festzuhalten J daß ein Gesetz in äer vor-

geschlagenen Form im Hinblick auf die heutige Arbeitsmarkt

situation eine wesentLiche Bedeutung ist J weiL es äarum 

geht J eine große Rnzahl ~lterer Rrbeitnehmer im Rrbeitspro

zeß zu erhaLten. Die Erfahrungen äer Letzten Monate haben 

gezeigt~ äaß es hier um ein sehr aktuelles Problem geht 

und ein regulierendes Eingreifen des Staates durchaus aLs 

gerechtfertigt angeseh~n werden kann. RLLerdings darf dabei 

nicht ilbersehen werden J daß das wirtschaftliche Risiko beim 

Unternehmer Liegt und durch behördLjche Mal3nahmen nicht 

negativ beeintr~chtigt weräen darf. 
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Daraus ergibt sich J daß die vorgeschlagenen Regelungen 

unterschiedlich zu beurteilen sind: 

Keine Bedenken gibt es dagegen J daß der angesprochene Per

sonenkreis bei Rrbeitsvermittlung besonders zu berUcksich

ti gen ist (z. '1J. 

DarUber hinaus kdnnten Fdrderungsmaßnahmen vorgesehen wer

den J die zu einer Beibehaltung des Be5ch~ftigungsverhdlt

nisses bei ~Lteren Personen fUhren. Derartige f1aBnahmen 

sind bereits bei Vorberatungen im f1inisterium in Erwi:igung 

gezogen worden. 

Die Pr~sidentenkonferenz hat auch keine Bedenken dagegen J 

daß f1eLcJevorschriften vorgesehen werden. Doch sol.lten in 

erster Linie GroBbetriebe von diesen Regelungen erfaßt wer

den. Dementsprechend soLL te im§ *S a Rbs. 1 die Z. -, ge

strichen werden. 

Bedenken bestehen jedoch dagegen J daß KUndigungen J die 

zu e.iner RufLdsung von Rrbeitsverh~Ltnj55en fUhren J rechts

unwirksam sind J wenn sie vor EinLangen der Rnzeige beim 

Rrbeitsamt bzw. ohne vorhergehende Zustimmung des Landesar

beitsamtes erfoLgt sind. Diese Eingriffe in die Disposi

tionsmögLic:hkeit der Betriebe sind vor allem deshalb zu 

weitreichend J weil die dffentLiche Hand auch nicht das Ri

siko filr negative wirtschaftliche FoLgen des Eingriffes 

tr-dgt _ 

Diese Liberl egungen geL ten auch fUr den Berei ch des Rc'bei ts

verfassungsgesetzes (Rrtikel II)~ 

Zu § 10S Rbs. 3 Z. 2 ist festzustellen J daß die HinzuFUgung 

des Kriteriums "erhebliche .lntere'5sensheeintr~chtigung" 

durch die Verwendung eines unbestimmten BegriFFes ("erheb

lich") nicht der Rect?tssicherheit dient. Im Obrigen ist 

der OGH in seiner Entscheidung 9 Ob 120/91 von der b1s-
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herigen Rechtssprechung abgegangen. Es muß demnach jeden

falls eine differenzierte Interessen5abw~gung zwischen Ar

beitnehmer und Arbeitgeber stattfinden. 

Auch die #nderung des Rusl~nderbesch~ftigungsge5etze5 

(Artikel III) bedeutet einen Eingriff in die betriebliche 

Di sposi tionsmögl i chkei t. Der Arbei tgeber ha t gl aubhat-t zu 

machen J daß die Kilndigung oder die RbLehnung der EinsteL

Lung eines Arbeitnehmers ... der das 50. Lebensjahr vollendet 

hat J nicht auf Grund des Alters des Arbeitnehmers erfolgt 

ist. Derartige Regelungen stellen Erschwernisse filr jeden 

Betrieb dar". Sie sind überdies geeignet.., die Wettbewerbsf~

higkeit zu verzerren. Derartige Regelungen sind daher abzu-

Lehnen. 

25 Abschriften dieser SteLlungnahme werden wL/nschgem~ß 

gleichzeitig dem Prdsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Pr~sident: Der Generalsekret~r: 
" r. \.. r-"'Rf"sr 

"'"7 nlr·'.l"" . .... r. ;3.i .. ", ~ 
t1,,~. L,;.,., . 
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